jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 984 ABGB Arten des
Darlehensvertrags

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Gegenstand eines Darlehensvertrags konnen Geld oder andere vertretbare Sachen sein. Ein Darlehen kann
entweder unentgeltlich oder gegen Entgelt gewahrt werden. Wenn die Parteien nichts Uber ein Entgelt
vereinbaren, gilt der Darlehensvertrag im Zweifel als entgeltlich.

2. (2)Ein unentgeltlicher Darlehensvertrag ohne Ubergabe der Sachen ist nur wirksam, wenn der Darlehensgeber
seine Vertragserklarung schriftlich abgibt.

In Kraft seit 11.06.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 984 ABGB Arten des Darlehensvertrags
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


